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Die Wiederherste l lung von Ober f lächen in  öf fent l ichen
Verkehrsräumen von mehr ars 30 m2 oberf l-äche je Aufbruch
nimrnt  d ie  s tadt  zu Lasten der  Gesel lschaf t  vor .  s ie  is t  zur
Vermeidung von Provisorien zur sofort igen endgüIt igen
hliederherstel lung der Oberflächen öffentl icher
Verkehrsräume verpfl ichtet. Ausnahmen sind in punkt 2.4
dieser  Vere inbarung geregel t .

sofortwiederhersterrungren, die die stadt nicht ausführen
rassen kann, können von der GeseLlschaft nit  zustimnung der
Stadt in Auftrag gegeben werden. Bei der Auswahl der zu
beauftragenden Firmen ist Einvernehrnen zwj-schen der
GeseLIschaf t  und der  Stadt  herzuste l len.

Für Aufwendungen der Stadt wie euali tätssicherung,
Kontror]-e, Abnahmen, Koordinierung usr. ir.  wird eine Vergütung
von 11,5 z der htiederhersterrungskosten bei Flächen verein-
bar t ,  d ie  von der  Stadt  für  d ie  Gesel lschaf t  hergeste l l t
werden. Bei oberf lächenwiederhersterlungen durch die Geselr-
schaft gi l t  eine Vergütung von 5 z der wiederherstelrunqs-
kosten.
Hierin ist jeweils eine Benutzungsgebühr zur pauschalen
Abgeltunq von Baustel leneinrichtungsflächen enthalten.

Die Verqütung wird in entsprechenden Abschlägen quartals-
weise gezahlt. Die Höhe der Abschragszahlungen richten sich
nach den irn vorangegangenen euartal geleisteten Arbeiten.
Die Zahlungen sind jeweils 14 Tage nach Abschluß des
Quarta ls  fä t I ig .  Die Schlußzahlung er fo lg t  auf  der
Grundlage der Jahreskostenaufstel lung für
Straßenwiederherstel lungen im Zusammenhang rnit
stadtwerke-Baumaßnahmen. Die zahlung erfolgt 4 wochen nach
Schl-uß des vorangegangenen Jahres.

A b n a h m e5 .

5.1- .1 Bei  e inem Aufbruch öf fent l icher  Verkehrsf l -ächen b is  e in-
schl ießl ich 30 m2 durch d ie Gesel lschaf t  meldet  d iese der
Stadt (Tiefbauant) den Abschluß der Wiederherstel lungs-
arbeiten mj-t einen Fert igstel lungsschreiben in zweifacher
Ausfer t igung.


